
Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz 
Postfach 3280 1 55022 Mainz 

An den 
Präsidenten des Landtags 
· Rheinland-Pfalz
Herrn Hendrik Hering, MdL
Platz der Mainzer Republik 1
55116 Mainz

Mein Aktenzeichen Ihr Schreiben vom 

1132-0002#2919/0002-
0301 383 
Bitte immer angeben!

Anspr echpartner/-in / E-Mail

Marko Andelic 
Marko.Ande!ic@mdi.rlp.de 

Städtebauliche Erneuerung / Städtebauförderung 

� Rheinlandpfalz 
V MINISTERIUM DES INNERN ' 

UND FÜR SPORT 

DER MINISTER 

Schillerplatz 3-5
55116 Mainz. 
Telefon0613116-0 
Telefax 06131 16-3595
Poststelle@mdi.rlp.de
www.mdLrlp.de

�• Mai 2023

Telefon/ Fax 

06131 16-3210 
06131 16-17 3210 

Verwalturigsvereinbarung Städtebauförderung 2023/2024 über die Gewährung 
von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104 b des Grundgesetzes 
zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (VV-Städtebauförderung 2023/2024) 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

anbei sende ich Ihnen unter Bezugnahme auf Artikel 89 b der Verfassung für Rheinland

Pfalz in Verbindung mit Abschnitt III Nr. 3 der Vereinbarung zwischen Landtag und Lan

desregierung Ciber die Unterrichtung des Landtags durch die Landesregierung eine In

formation über die geplante Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2023/2024 

zu mit der Bitte um Überweisung an den Haushalts- und Finanzausschuss zur Unter

richtung in der.Sitzung am 24. Mai 2023. 

Die Regelungen der Verwaltungsvereinbarung ! die das Jahr 2024 betreffen, stehen

unter Vorbehalt der Entscheidung des Haushaltsgesetzgebers des Bundes, e'ntspre

chende Programmmittel 2024 einschließlich derselben konstitutiven Vorgaben zu ge

währen. Sobald das Haushaltsgesetz für das Jahr 2024 in Kraft getreten ist, informiert 

der Bund die Länder entsprechend. Außerdem übersendet der Bund den Ländern die 

für 2024 geltende Finanztabelle. nach Art. 1 Abs. 3 als Annex dieser Verwaltungsver

einbarung zur Gegenzeichnung (Art. 25 W). 

Die Verwaltungsvereinbarung für 2023/2024 baut, die Mehrjährigkeit ausgenommen, 

grundsätzlich auf der Vereinbarung des Jahres 2022 auf. 
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An die
Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses  
- Unterrichtung nach Art.89 b LV i.V.m. 
der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
Behandlung gem. § 65 GOLT -


















































